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~Für familieneigene Arbeitskräfte.!;:Ji_rin det 4 R~:'gelkeine Kinderbej.hilfi 

gewä.hrt werd:ipY' 

~ 
iUb8J.f A n f ,1" a gee b' e § n t ~ 0 r tun g 

Die Abg. Dipl.~lng. Dr. S ehe u c h und Genossen haben sm 1. Juli 
in ~in-er Anfragli1 bezüglich der Kinderbeihilfe begehrt, das a für familien­
eigene Arbeitskräfte inder Landwirtschaft Beihilfenkarten ausgestellt 
w~rden und die VerrechnUng der ausgezahlten Kinderbeihilferibeträge auch 
anerkannt wird, wenn vOJn Dienstgeber der vorgeschriebene Beitrag zum 
Kinderbeihilfefonds e:httichtfl~" wird, und dass weiter in jenen Fällen, in 
denen b,isher in Unkenntnis der geset zlichen VorsChriften die Bei trags­
leistung zum. FOMS für die familiellPi.g~nen Arbeitskräfte nicht erfolgt 
1st, 6e,ren Nachentrichtung dieser B~itl"äge von jeder Rüokforderung Ab ... 
stand genommen wird. " 

Bundesminister für FinanzenJ)r. Kam i t z hat darauf folgencle 

Antwort erteilt. 

Gemäss § 1 Abs. 1 Z. 1 des Kinderbeihilfengeeet'zes haben, Anspruch a1i! 

ltinderbeihilfe Personenf die i'in Bundesgebiet Einkünfte aus Ziidl1ts,elbstän­

diger Arbeit beziehen, wobei auf die Bestimmunge1l des § 19 Abs. 1 des 

Einkommensteuerg&setzes ausdrücklich hingeWiesen ist. ;Duroh diesen Hin­

weis ,im Wortlaut des Kinderbeihilfengeeetzes wird ltlargeatellt,d,aee b.ei 

AU~le8un~ des J3egriffeS der Einkünfteausniohtselbständ1ger' Arbei t~Ue 
,Gl'Undsätze4er~inkormnensbest eue rung he,ra~zuz.ieh~ sind.N"ch .Abs,clln.i~ t 
. . . .' ,..", ,,' ,.', -, ,; "' -, : .. . . . " . --, , . .'~' ".,. 

70 der l!:inkommensteuerrichtlini.en 1941 ist in der J.and- und Forstwirt-

.schaft in der Re~l ein Diens tverhäl tnis zwi$chen El tarn .und ihren im 

'!etr1eb mitarbeitenden Kindern nichtanzunehmen..ES kann nur in Ausnahms­

fällen, insbesond,ere.in grösseren land-, und forstwirtsQ.haftlichen Betrie­

ben ein l>ienstverhäl tniffaneenommenwerden, wenn die Umständ.e. des Falles' 
. . ~ I'" . . 

für .. einsoloh~s .Verhä,ltnisspreQh~.n •. Zuwend~ngenan mitarbeitende Kinder 

. wie Talrchengeld, Unterhalt ~sw. sind deshalb' bei der :mrmittluIl€.' des Gewin­

. nesin der Regel JÜcht abzugsfähig •. Ssist also im Einzelfall zu, prüfen, 

ob hinsichtlich eifler familien,eigenen ~rbe itskraft ein unselbständiges 

und daher lohnsteuerpf'lichtiges .Arbe i t~verhältnisvoriieg1;. Es wÜrde dem 

in d'enEingangsworten des.,Kinde;rbeihilf~ngesetzes ausgespl'ochen Grund­

satz, dassdiel{inderqeihilfe nur den in nicht selbständiger Arbeit ste­

hendenB~völkerungskrei$en zu gewähren. ist" widersprechen,· wennnunmehr 

'dav.on ausgegang.enwürde,d.ass alle. mitarbeitenden Familitl:rlllli tglied.el' 

(Kinder) bäuerlicher Bes.i:t.z~r grundsät~lich Lohnempfänger' im Si me des 

Xinderbeihilfengesetzes .si.nd •. In diesem ~usammenhangistnoch da:;-aut> 

hinzuweisen, dass damit tline p~deutende Mehrbelastullß des .Ausgleichs­

fonds f'ür .Xinderbe;hilfe. verbunden' wäre. 
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Aus 4en vorsngefÜhrten Gründen kann auf die individuelle Be~nd­

luna derartiger Fälle auch künftig niobt verziohtet und die Hinausgebe 
.' I • I 

einer allgemeinen Anweisung nicht in Erwägung gezogen werden. 
In Fällen, in welchen einer familieneigenen Arbeitskraft durch die 

Glilmeinde oder das Finanzamt eine Beihilfenkarte l1usgo.,tellt wurde, auf 
Grund deren Kinderbe1.hilfo bezogc:n wur4e, kann, wenn sich nachher her­

ausstellt, dass ein uJlselbständ1ges und somit lohnsteuerpfiichtiges 
.rbeiteverhält~e nicht besteht, zu Unrecht bezogene Ilnderbeihilfe 

gamis., § 14 kbs. 2 des .bgabeneinh~bung6ge6etzes über Antrag nachge­
sehen werden, wenn die Rüokzahlung eine unbillige Härte bedeutet. 

-.-.-. ..,.-.-.--
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